
Deutscher Bundestag  Drucksache  17/10956
 17. Wahlperiode  10. 10. 2012
 Gesetzentwurf
 der Bundesregierung

 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 91b)

 A.  Problem und Ziel

 Eine  international  wettbewerbsfähige  Wissenschafts-  und  Forschungslandschaft
 ist  für  die  Zukunftsfähigkeit  der  Bundesrepublik  Deutschland  von  entscheiden-
 der  Bedeutung.  Den  Hochschulen  kommt  dabei  eine  Schlüsselfunktion  zu.  Sie
 sind  mit  ihrer  Einheit  aus  Forschung  und  Lehre  das  zentrale  Element  des  Wis-
 senschaftssystems.  In  Verbindung  mit  der  Aufgabe  des  Wissens-  und  Technolo-
 gietransfers  tragen  sie  entscheidend  zur  Innovationsfähigkeit  Deutschlands  in
 einer zunehmend globalisierten Welt bei.

 Während  der  Bund  gemeinsam  mit  den  Ländern  außeruniversitäre  Forschungs-
 einrichtungen  von  überregionaler  Bedeutung  nach  Artikel  91b  Absatz  1  Num-
 mer  1  des  Grundgesetzes  (GG)  institutionell  fördern  kann,  können  Einrichtun-
 gen  der  Wissenschaft  und  Forschung  an  Hochschulen  derzeit  vom  Bund  nicht  in
 gleicher  Weise  unterstützt  werden.  Nach  Artikel  91b  Absatz  1  Nummer  2  GG
 können  Bund  und  Länder  an  Hochschulen  bislang  nur  thematisch  und  zeitlich
 begrenzt  „Vorhaben  der  Wissenschaft  und  Forschung“  in  Fällen  überregionaler
 Bedeutung  gemeinsam  fördern.  Die  Erweiterung  der  Kooperationsmöglichkei-
 ten  schafft  für  Bund  und  Länder  ein  Instrumentarium,  mit  dem  bei  gleichzeitiger
 Wahrung  der  föderalen  Kompetenzordnung  langfristig  und  nachhaltig  eine
 stärkere  Leistungsfähigkeit  der  Hochschulen  sowohl  im  nationalen  als  auch
 internationalen Kontext gefördert werden kann.

 B.  Lösung

 Mit  der  Änderung  des  Artikels  91b  Absatz  1  Nummer  2  GG  durch  die  Einfügung
 der  Wörter  „Einrichtungen  und“  wird  die  verfassungsrechtliche  Möglichkeit
 von Bund und Ländern, im Wissenschaftsbereich zu kooperieren, erweitert.

 C.  Alternativen

 Keine.

 D.  Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

 Durch  die  Verfassungsänderung  ergeben  sich  keine  unmittelbaren  finanziellen
 Auswirkungen.
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E.  Erfüllungsaufwand

 E.1/E.2  Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger/für die Wirtschaft

 Ein  Erfüllungsaufwand  für  Bürgerinnen  und  Bürger  bzw.  für  die  Wirtschaft  ist
 nicht zu erwarten.

 E.3  Erfüllungsaufwand der Verwaltung

 Durch  das  Gesetz  werden  keine  Informationspflichten  eingeführt  oder  abge-
 schafft.

 F.  Weitere Kosten

 Durch  das  Gesetz  entstehen  der  Wirtschaft  keine  Kosten,  da  sie  nicht  von  der
 Regelung  betroffen  ist.  Auswirkungen  auf  die  Einzelpreise  und  das  Preisniveau,
 insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Anlage 1
 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 91b)

 Vom …
 Der  Bundestag  hat  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  das
 folgende  Gesetz  beschlossen;  Artikel  79  Absatz  2  des  Grund-
 gesetzes ist eingehalten:

 Artikel 1

 Änderung des Grundgesetzes

 Dem  Wortlaut  des  Artikels  91b  Absatz  1  Nummer  2  des
 Grundgesetzes  für  die  Bundesrepublik  Deutschland  in  der  im
 Bundesgesetzblatt  Teil  III,  Gliederungsnummer  100-1,  ver-
 öffentlichten  bereinigten  Fassung,  das  zuletzt  durch  …  ge-
 ändert  worden  ist,  werden  die  Wörter  „Einrichtungen  und“
 vorangestellt.

 Artikel 2

 Inkrafttreten

 Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.



Drucksache 17/10956 – 6 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode
Begründung
 A. Allgemeiner Teil

 I. Ziel des Gesetzentwurfs

 Für  Deutschland  als  wissensbasierte  Gesellschaft  sind  neue
 Forschungserkenntnisse  sowie  ein  effektiver  Wissens-  und
 Technologietransfer  entscheidend,  um  die  Innovationsdyna-
 mik  zu  erhalten,  die  die  Teilnahme  an  einer  globalisierten
 Weltwirtschaft  erfordert.  Den  Hochschulen  kommt  dabei
 eine  Schlüsselfunktion  zu,  da  sie  zum  einen  Forschungs-
 ergebnisse  liefern  und  zum  anderen  auch  die  zukünftigen
 Wissenschaftlerinnen  und  Wissenschaftler  ausbilden.  Exzel-
 lenz  an  Hochschulen  zu  stärken  und  auszubauen,  ist  daher
 eine  dauerhafte,  prioritäre  Aufgabe  im  Wissenschafts-
 bereich.  Damit  Standorte  in  Deutschland  ihr  ganzes  Poten-
 tial  entfalten,  nationale  und  internationale  Strahlkraft  ent-
 wickeln  und  erfolgreich  am  Wettbewerb  teilnehmen  kön-
 nen,  muss  den  Akteuren  die  strategische  Zusammenarbeit
 ermöglicht werden.

 In  den  letzten  Jahren  haben  die  drei  großen  Initiativen
 „Hochschulpakt  2020“,  „Exzellenzinitiative“  und  „Pakt  für
 Forschung  und  Innovation“  wesentlich  zur  Weiterentwick-
 lung  der  Wissenschaftslandschaft  beigetragen.  Zentrale  stra-
 tegische  Prinzipien  zur  Steigerung  der  Leistungsfähigkeit
 des  Wissenschaftssystems  sind  die  Stärkung  des  Wett-
 bewerbs  und  der  Kooperation.  So  hat  insbesondere  die  Ex-
 zellenzinitiative  eine  differenzierende  und  strukturbildende
 Wirkung  weit  über  die  geförderten  Fächer  und  Hochschulen
 hinaus  entfaltet.  Beispielsweise  sind  strategisch  angelegte
 Forschungskooperationen  von  Hochschulen  und  außeruni-
 versitären  Forschungseinrichtungen  mit  hohem  Entwick-
 lungspotential entstanden.

 Gemäß  der  derzeitigen  Ausgestaltung  der  föderalen  Ord-
 nung  können  Bund  und  Länder  gemeinsam  außeruniver-
 sitäre  Forschungseinrichtungen  dauerhaft  institutionell  för-
 dern,  während  Hochschulen  bislang  nur  in  Form  von  thema-
 tisch  und  zeitlich  begrenzten  Projekten  gefördert  werden
 können.  Mit  dieser  Grundgesetzänderung  wird  eine  lang-
 fristige  Förderung  von  exzellenten  Einrichtungen  ermög-
 licht,  unabhängig  von  ihrer  institutionellen  Anbindung  an
 eine  Hochschule  oder  an  eine  außeruniversitäre  Einrich-
 tung.  Darüber  hinaus  können  Verbindungen  von  Hochschu-
 len  und  außeruniversitären  Einrichtungen  zukünftig  wesent-
 lich  einfacher  als  bisher  gemeinsam  durch  Bund  und  Länder
 unterstützt  und  effizienter  ausgestaltet  werden,  da  mit  der
 Grundgesetzänderung  insbesondere  die  bisher  mit  der  Tren-
 nung  der  Finanzströme  verbundenen  rechtlichen  und  admi-
 nistrativen Probleme entfallen.

 Durch  die  Grundgesetzänderung  werden  die  Kooperations-
 möglichkeiten  von  Bund  und  Ländern  im  Rahmen  einer  Ge-
 meinschaftsaufgabe  erweitert;  die  föderale  Grundordnung
 wird  dadurch  nicht  berührt.  Wie  bisher  verbleibt  die  Zustän-
 digkeit für das Hochschulwesen bei den Ländern.

 II. Haushaltausgaben ohne Erfüllungsaufwand

 Durch  die  Verfassungsänderung  ergeben  sich  keine  unmit-
 telbaren finanziellen Auswirkungen.

 III. Erfüllungsaufwand

 Ein  Erfüllungsaufwand  für  Bürgerinnen  und  Bürger  bzw.
 für  die  Wirtschaft  ist  nicht  zu  erwarten.  Insoweit  werden
 keine  Vorgaben  neu  eingeführt,  geändert  oder  abgeschafft.
 Für  die  Verwaltung  werden  keine  Informationspflichten  ein-
 geführt oder abgeschafft.

 IV. Weitere Kosten

 Auswirkungen  auf  Einzelpreise  und  das  allgemeine  Preis-
 niveau,  insbesondere  das  Verbraucherpreisniveau,  sind  nicht
 zu erwarten.

 V. Gleichstellungspolitische Gesetzesfolgenabschätzung

 Die  Änderungen  haben  keine  Auswirkungen  auf  die  Gleich-
 stellung von Frauen und Männern.

 VI.  Vereinbarkeit  mit  der  Nationalen  Nachhaltigkeits-
 strategie

 Die  Managementregeln  und  Indikatoren  der  nationalen
 Nachhaltigkeitsstrategie  wurden  geprüft.  Ziel  der  Nachhal-
 tigkeitsstrategie  ist  es,  Bildung  und  Qualifikation  kontinu-
 ierlich  zu  verbessern.  Der  Gesetzentwurf  trägt  zu  einer
 nachhaltigen Entwicklung in Deutschland bei.

 B. Besonderer Teil

 Zu Artikel 1

 Deutschlands  Zukunft  wird  maßgeblich  durch  Wissenschaft
 und  Forschung  bestimmt:  Gut  ausgebildete  Menschen  mit
 zunehmend  akademischem  Abschluss,  Forschungszentren
 der  weltweiten  Spitzenklasse,  Rahmenbedingungen,  die
 wissenschaftliches  Arbeiten  und  die  Transformation  dieser
 Erkenntnisse  in  innovative  Produkte,  Verfahren  und  Dienst-
 leistungen  unterstützen  –  diese  Themen  entscheiden  über
 zukünftiges Wachstum und Wohlstand.

 Mit  dem  Gesetzentwurf  wird  eine  langfristige  Förderung
 von  Einrichtungen  der  Wissenschaft  und  Forschung  an
 Hochschulen  auf  der  Grundlage  eines  wissenschaftsgeleite-
 ten  Verfahrens  bei  Förderentscheidung  und  der  begleitenden
 Evaluation  möglich.  Die  kontinuierliche  Förderung  ist  an
 den  Nachweis  überregionaler  Bedeutung  gebunden.  Die
 Erweiterung  bedeutet  auch,  dass  eine  Förderung  von  Hoch-
 schulen  mit  Bundesmitteln  nicht  zwingend  von  einer
 Zusammenarbeit  oder  Fusion  mit  einer  außeruniversitären
 Einrichtung abhängt.

 Der  Begriff  „Einrichtungen“  entspricht  dem  der  Nummer  1
 und  ist  weit  zu  verstehen.  Er  ist  nicht  auf  bestimmte  Institu-
 tionen bezogen.

 Gefördert  werden  können  wie  im  außeruniversitären  For-
 schungsbereich  Einrichtungen  der  Wissenschaft  und  For-
 schung  an  Hochschulen  von  „überregionaler  Bedeutung“.
 Dies  heißt,  dass  es  sich  um  eine  Förderung  handeln  muss,
 die  Ausstrahlungskraft  über  das  einzelne  Land  hinaus  hat
 und  bedeutend  ist  im  nationalen  oder  internationalen  Kon-
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text  (vgl.  Bundestagsdrucksache  16/813,  S.  17).  Eine  weitere
 Konkretisierung  dieses  Begriffs  muss  im  Rahmen  der  jeweili-
 gen  Bund-Länder-Vereinbarung  erfolgen;  Bund  und  Ländern
 steht  insoweit  ein  weiter  Beurteilungsspielraum  zu.  Ziel  des
 Merkmals  „überregionale  Bedeutung“  ist  es,  dass  ein  Mehr-
 wert  für  die  deutsche  Wissenschaftslandschaft  insgesamt
 entsteht.  Einrichtungen,  die  nur  für  ein  einzelnes  Land  von
 Bedeutung sind, fallen nicht darunter.

 Wie  bisher  bedürfen  Vereinbarungen  nach  Artikel  91b  Ab-
 satz  1  Satz  1  Nummer  2  GG  gemäß  Artikel  91b  Absatz  1
 Satz  2 GG der Zustimmung aller Länder.

 An  den  Ergebnissen  der  Föderalismusreform  I  von  2006  wird
 festgehalten.  Die  Erweiterung  bezieht  sich  allein  darauf,  dem
 Bund  die  Möglichkeit  zu  eröffnen,  künftig  gemeinsam  mit
 den  Ländern  Einrichtungen  der  Wissenschaft  und  Forschung
 von  überregionaler  Bedeutung  an  Hochschulen  fördern  zu
 können.  Die  Förderung  des  allgemeinen  Hochschulbaus
 bleibt  ausgeschlossen.  Mit  der  Föderalismusreform  I  von
 2006  wurde  die  zuvor  in  Artikel  91a  Absatz  1  Nummer  1  GG
 geregelte  Gemeinschaftsaufgabe  „Ausbau  und  Neubau  von
 Hochschulen  einschließlich  Hochschulkliniken“  abgeschafft.
 Die  Förderung  von  Bauten  der  studentischen  Fürsorge  wie
 Wohnheimen  oder  Mensen,  die  bereits  im  Rahmen  der  dama-
 ligen  Gemeinschaftsaufgabe  nicht  möglich  war,  bleibt  weiter-
 hin Länderaufgabe.

 Zu Artikel 2

 Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.
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Anlage 2
 Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates
 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  das  Regelungsvorhaben
 geprüft.

 Mit  dem  Entwurf  wird  Artikel  91b  Absatz  1  Nummer  2  des
 Grundgesetzes  geändert.  Dadurch  wird  die  verfassungsrecht-
 liche  Möglichkeit  von  Bund  und  Ländern,  im  Wissenschafts-
 bereich zu kooperieren, erweitert.

 Erfüllungsaufwand  für  Bürgerinnen  und  Bürger,  Wirtschaft
 und  Verwaltung  entsteht  nicht.  Es  werden  keine  Vorgaben  neu
 eingeführt, geändert oder abgeschafft.

 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  im  Rahmen  seines  ge-
 setzlichen  Prüfauftrags  keine  Bedenken  gegen  das  Rege-
 lungsvorhaben.
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 Anlage 3
 Stellungnahme des Bundesrates
Der  Bundesrat  hat  in  seiner  900.  Sitzung  am  21.  September
 2012  beschlossen,  zu  dem  Gesetzentwurf  gemäß  Artikel  76
 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

 1.  Der  Bundesrat  fordert  die  Bundesregierung  auf,  mit  den
 Ländern  in  Gespräche  einzutreten,  um  gemeinsam  eine
 Grundgesetzänderung  und  eine  angemessene  Finanzaus-
 stattung  zu  beraten  mit  dem  Ziel,  nachhaltige  und  dauer-
 hafte  Verbesserungen  im  Wissenschafts-  und  Bildungs-
 bereich zu erreichen.

 2.  Eine  Prioritätensetzung  zu  Gunsten  von  Bildung  stellt
 die  Weichen  für  die  zukünftige  wirtschaftliche  Entwick-
 lung  Deutschlands.  Länder  und  Kommunen  tragen  in
 Deutschland  trotz  ihrer  äußerst  knappen  finanziellen
 Möglichkeiten  den  weitaus  größten  Anteil  an  den  öffent-
 lichen  Ausgaben  im  Bereich  der  Schul-  und  Hochschul-
 bildung  sowie  der  frühkindlichen  Bildung.  Der  Bundes-
 rat  weist  auf  die  Gefahr  hin,  dass  das  Erreichen  bil-
 dungspolitischer  Ziele  und  Herausforderungen  durch  die
 Länder  mit  den  vorhandenen  Ressourcen  und  unter
 Beachtung  der  verfassungsrechtlichen  Schuldenregeln
 nicht  sichergestellt  ist.  Der  Bundesrat  fordert  vor  diesem
 Hintergrund,  dass  der  Bund  die  Länderhaushalte  zur
 Erreichung  der  bildungspolitischen  Zielsetzungen  im
 Rahmen  der  verfassungsrechtlichen  Kompetenzordnung
 mit  zusätzlichen  Ressourcen  –  gegebenenfalls  mit  einem
 höheren Anteil an Umsatzsteuermitteln – unterstützt.

 3.  Soweit  es  bei  einer  Neuausrichtung  der  Bildungsfinan-
 zierung  in  Deutschland  um  die  Reform  der  institutionel-
 len  Strukturen  und  die  Schaffung  neuer  –  auch  verfas-
 sungsrechtlicher  –  Möglichkeiten  für  die  Zusammen-
 arbeit  von  Bund  und  Ländern  im  Bundesstaat  geht,  sind
 aus  Sicht  des  Bundesrates  folgende  Grundsätze  zu  be-
 achten:

 –  Die  Zusammenarbeit  zwischen  Bund  und  Ländern  im
 Bildungsbereich  muss  auf  gemeinsamen  Vereinba-
 rungen  beruhen,  die  die  finanziellen  Möglichkeiten
 aller Länder im Bildungsbereich verbessern.

 –  Eine  Einschränkung  auf  bestimmte  Bildungsbereiche
 –  etwa  auf  den  Hochschulbereich  oder  sogar  nur  auf
 einzelne  Vorhaben  innerhalb  des  Hochschulbereichs  –
 erscheint  nicht  problemadäquat.  Vielmehr  geht  es
 darum,  die  Möglichkeiten  einer  Zusammenarbeit  von
 Bund  und  Ländern  im  Bildungsbereich  in  der  Ge-
 samtheit zu verbessern.

 –  Die  finanzielle  Beteiligung  des  Bundes  muss  dauer-
 haft  erfolgen  und  darf  sich  nicht  nur  auf  eine
 Anschubfinanzierung  beschränken.  Auf  die  Veranke-
 rung  von  Kofinanzierungsvorschriften  sollte  mög-
 lichst verzichtet werden.

 4.  Der  von  der  Bundesregierung  vorgelegte  Entwurf  eines
 Gesetzes  zur  Änderung  des  Grundgesetzes  beschränkt
 sich  auf  die  Modifikation  des  Artikels  91b  mit  dem  Ziel,
 künftig  neben  der  Förderung  von  Vorhaben  auch  eine
 Förderung  von  Einrichtungen  der  Wissenschaft  und  For-
 schung  an  Hochschulen  zu  ermöglichen.  Der  Bundesrat
 stellt  fest,  dass  eine  solche  Grundgesetzänderung  den
 bildungspolitischen  Herausforderungen  und  den  zuvor
 formulierten Grundsätzen nicht gerecht wird.

 5.  Der  Bundesrat  weist  darauf  hin,  dass  Finanzierungshe-
 rausforderungen  vor  allem  im  Bereich  der  frühkindlichen
 Bildung  und  Erziehung  bestehen.  Er  verweist  auf  die  Er-
 gebnisse  empirischer  Studien,  dass  Investitionen  in  die-
 sem  Bereich  mit  den  stärksten  positiven  Effekten  auf  den
 Bildungserfolg  verbunden  und  deshalb  unter  gesamt-
 wirtschaftlichen  Gesichtspunkten  besonders  vorteilhaft
 sind.
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Anlage 4
 Gegenäußerung der Bundesregierung
 Die  Bundesregierung  nimmt  zu  den  Vorschlägen  des  Bun-
 desrates wie folgt Stellung:

 Zu Nummer 1

 Die  Bundesregierung  tritt  für  eine  angemessene  Finanzie-
 rung  des  Wissenschafts-  und  Bildungsbereichs  ein.  Des-
 wegen  hat  der  Bund  in  seinem  Haushalt  entsprechende  Prio-
 ritäten  gesetzt  und  die  Mittel  für  Bildung  und  Forschung
 von  2005  bis  2011  um  rund  50  Prozent  erhöht.  Als  gemein-
 same  Vorhaben  von  Bund  und  Ländern  sind  in  diesem
 Zusammenhang  insbesondere  der  Hochschulpakt,  der  Qua-
 litätspakt  Lehre,  die  Exzellenzinitiative  und  der  Pakt  für
 Forschung und Innovation zu nennen.

 Die  Bundesregierung  hat  wiederholt  darauf  hingewiesen,
 dass  sie  dem  Gesprächswunsch  der  Länder  über  weitere
 Verbesserungen  offen  gegenübersteht.  Die  Bundesministe-
 rin  für  Bildung  und  Forschung  hat  bereits  mehrfach  vorge-
 schlagen,  entsprechend  der  Empfehlung  von  renommierten
 Bildungspolitikern  und  Experten  einen  Bildungsrat  einzu-
 richten  (siehe  dazu  zuletzt  das  „Plädoyer  für  die  Einrichtung
 eines  nationalen  Bildungsrates“  der  Robert-Bosch-Stif-
 tung),  der  analog  zum  Wissenschaftsrat  mit  Experten  und
 Vertretern  der  Politik  von  Bund  und  Ländern  besetzt  sein
 soll.

 Die  Bundesregierung  weist  in  diesem  Zusammenhang
 zudem  darauf  hin,  dass  unter  den  Ländern  derzeit  kein
 Konsens  besteht,  welche  Änderungen  im  Bildungsbereich
 hinsichtlich  des  Zusammenwirkens  von  Bund  und  Ländern
 vorstellbar  sind  und  wie  weit  diese  gehen  sollen.  Hier  er-
 scheinen  entsprechende  Gespräche  der  Länder  untereinan-
 der  angezeigt.  Darüber  hinaus  hat  die  Bundesministerin  für
 Bildung  und  Forschung  die  Kultus-  und  Wissenschafts-
 minister  der  Länder  für  den  25.  Oktober  2012  zu  einem  Ge-
 spräch eingeladen.

 Zu Nummer 2

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Vorschlag  nach  Übertragung
 eines  höheren  Anteils  an  Umsatzsteuermitteln  beziehungs-
 weise  sonstigen  Finanzmitteln  ab.  Sie  ist  der  Überzeugung,
 dass  bereits  jetzt  die  Finanzausstattung  des  Bundes  deutlich
 ungünstiger  ist  als  die  der  Länder.  Die  seitens  der  Länder
 angeführte  Aufgabe  der  Schul-  und  Hochschulbildung
 sowie  der  frühkindlichen  Bildung  ist  nicht  durch  die  bloße
 Umverteilung  knapper  Finanzmittel  zu  bewältigen.  Im
 Übrigen  ist  eine  solche  Übertragung  aus  Sicht  der  Bundes-
 regierung  auch  nicht  zweckmäßig,  da  die  übertragenen  Mit-
 tel  der  Gestaltungs-  und  Kontrollmöglichkeit  des  Bundes
 entzogen wären.

 Zweckgebundene  Finanzhilfen  des  Bundes  an  die  Länder
 sind  nur  möglich,  wenn  die  Voraussetzungen  des  Arti-
 kels  104b  des  Grundgesetzes  erfüllt  sind.  Nach  Artikel  104b
 Absatz  1  des  Grundgesetzes  sind  allgemeine  Finanzhilfen
 des  Bundes  für  Investitionen  der  Länder  und  der  Gemeinden

 im  Schulbereich  mangels  Gesetzgebungskompetenzen  des
 Bundes grundsätzlich nicht zulässig.

 Zu den Nummern 3 und 4

 Der  Bildungsbereich  gehört  zu  den  Kernkompetenzen  der
 Länder.  Die  Bundesregierung  weist  darauf  hin,  dass  unter
 den  Ländern  derzeit  kein  Konsens  besteht,  welche  Änderun-
 gen  im  Bildungsbereich  hinsichtlich  des  Zusammenwirkens
 von  Bund  und  Ländern  vorstellbar  sind  und  wie  weit  diese
 gehen sollen.

 Für  den  Wissenschaftsbereich  werden  die  Forderungen  der
 Länder  von  dem  Gesetzentwurf  der  Bundesregierung  voll-
 ständig  aufgegriffen  und  umgesetzt.  Der  Gesetzentwurf
 würde  die  dauerhafte  Zusammenarbeit  von  Bund  und  Län-
 dern  sowohl  im  außeruniversitären  als  auch  im  Hochschul-
 bereich  aufgrund  von  Vereinbarungen  gemäß  Artikel  91b
 Absatz  1  des  Grundgesetzes  ermöglichen.  Artikel  91b  Ab-
 satz  3  des  Grundgesetzes  macht  eine  sachgerechte  Ausge-
 staltung der Kostentragung möglich.

 Zu Nummer 5

 Die  Bundesregierung  stellt  fest,  dass  auch  im  Bereich  der
 frühkindlichen  Erziehung,  Bildung  und  Betreuung  als  Be-
 standteil  der  öffentlichen  Fürsorge  die  Hauptverantwortung
 für  die  Umsetzung  und  Finanzierung  bei  den  Ländern  liegt.
 Gleichwohl  nutzt  der  Bund  die  bestehenden  verfassungs-
 rechtlichen  Möglichkeiten  und  engagiert  sich  auch  hier  in
 erheblichem  Umfang  und  in  vielfältiger  Weise:  So  beteiligt
 sich  die  Bundesregierung  bei  dem  Ausbau  der  Betreuung
 von  Kindern  unter  drei  Jahren  bis  2013  zu  einem  Drittel  an
 den  Kosten.  Im  Investitionsprogramm  „Kinderbetreuungs-
 finanzierung“  nach  Artikel  104b  des  Grundgesetzes  stehen
 Finanzhilfen  des  Bundes  für  Investitionen  in  Höhe  von
 2,15  Mrd.  Euro  zur  Verfügung.  An  den  Betriebskosten
 beteiligt  sich  der  Bund  bis  2013  mit  1,85  Mrd.  Euro  und  an-
 schließend  dauerhaft  jährlich  mit  770  Mio.  Euro.  Aufgrund
 des  steigenden  Bedarfs  an  Betreuungsplätzen  für  Kinder
 unter  drei  Jahren  wird  der  Bund  den  Ländern  darüber  hinaus
 weitere  Finanzhilfen  für  Investitionen  in  Höhe  von
 580,5  Mio.  Euro  für  30  000  zusätzliche  Plätze  für  die
 öffentlich  geförderte  Betreuung  von  unter  Dreijährigen  zur
 Verfügung  stellen.  Begleitend  dazu  wird  der  Bund  den
 Ländern  für  die  Betriebskosten  der  zusätzlichen  Plätze
 37,5  Mio.  Euro  im  Jahr  2014  und  dauerhaft  jährlich  75  Mio.
 Euro  ab  dem  Jahr  2015  aus  dem  Umsatzsteueraufkommen
 überlassen.

 Weitere  Beispiele  für  das  Engagement  des  Bundes  sind  die
 „Weiterbildungsinitiative  Frühpädagogische  Fachkräfte
 (WiFF)“,  das  Programm  „Elternchance  ist  Kinderchance  –
 Elternbegleitung der Bildungsverläufe der Kinder“, die För-
 derung  von  4  000  Schwerpunkt-Kitas  „Sprache  &  Integra-
 tion“  im  gesamten  Bundesgebiet,  das  „Aktionsprogramm
 Kindertagespflege“  oder  die  vom  Bund  unterstützte  bessere
 Verzahnung von Kindertagesstätten und Grundschulen.
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